 Anhänger mit Hochplane 
Mietpreis - 20,00 EUR/Tag 
Wochenende: Samstag-Sonntag - 35,00 EUR 
(inkl. 19% MwSt.) 
Kaution Inland: 200,00 EUR 

Kaution Ausland: 350,00 EUR 

Einachser ohne Bremse, Tieflader mit Hochplane
[image: image1.emf]
	 Innenmaße 

Maße L/B/H , cm 
	Gesamtgewicht(zGG.), kg 
	Nutzlast (NL), kg 
	Volumen, 

m3 
	Leergewicht 

(LG), kg 

	202 x 105 x 105 
	750 
	550 
	2,22 
	200 


Allgemeine Vermietbedingungen (KFZ - Anhänger) 
Anmiet- und Zahlungsbedingungen 

Bei einer Anmietung benötigen wir von dem Mieter einen gültigen Führerschein, Personalausweis oder Pass mit Meldebestätigung, unbefristete Aufenthaltserlaubnis sowie eine Mietvorauszahlung in Höhe der voraussichtlichen Mietkosten zuzüglich einer Kaution. Die Kaution wird bar oder durch eine Kreditkarte/EC erhoben bzw. reserviert. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten und Zahlungssysteme: EC- Cash, VISA, MasterCard, Maestro, JCB CARDS. Die Zahlung soll bitte möglichst nicht mit Kreditkarte erfolgen. Bei Zahlung mit Kreditkarte berechnen wir 3% Servicegebühr. Der KFZ - Anhänger darf nicht untervermietet werden. 

Rückgabe, Haftung 

Der Mieter ist verpflichtet, der KFZ - Anhänger bei Ablauf der Mietzeit am vereinbarten Ort während der Öffnungszeiten von Autovermietung- Gern (oder nach Vereinbaren) zurückzugeben. Die sind: Mo.-Fr. von 8:00 bis 20:00 Uhr, So., Sa. von 8:00 bis 12:00 Uhr und nach Vereinbaren. Wird der KFZ - Anhänger nicht zu dem im Vertrag vorgesehenen Termin zurückgegeben, verlängert sich der Vertrag um einen Tag, wobei eine schriftliche oder telefonische Vereinbahrung mit dem Vermieter 24 Stunden, mindestens 12 Stunden vor Ablauf des Rückgabetermins notwendig ist. 

Der Mieter haftet für alle im Zusammenhang mit der Nutzung des der KFZ - Anhängers entstehenden Kosten, anfallenden Gebühren, Mahngebühren, Abgaben, Bußgelder und Strafen für die die Vermieterin in Anspruch genommen wird. Die Vermieterin kann den Mietvertrag vorzeitig bzw. fristlos kündigen, wenn aus berechtigtem Interesse die Fortsetzung unzumutbar wird, insbesondere bei Bekanntwerden von falschen Angaben zur Person, zweifelhafter Bonität, schwerwiegender Unzuverlässigkeit und vertraglicher Verpflichtungen. Daneben bleiben Schadenersatzansprüche der Vermieterin unberührt. Hiermit wird die Autovermietung- Gern ermächtigt sämtliche im Rahmen der Anmietungen entstehenden Kosten über die angegebene Kreditkarte zu belasten. 

Reservierung und Abbestellung 
Der KFZ - Anhänger ist spätestens 1 Std. nach der vereinbarten Zeit zu übernehmen, danach ist Autovermietung- Gern an die Reservierung nicht mehr gebunden. Abbestellungen müssen spätestens 24 Std. vor Mietbeginn erfolgen. 

Verhalten bei Unfällen und sonstigen Schäden 
Bei jedem Schadeneintritt ist der Mieter verpflichtet die Vermieterin unverzüglich telefonisch zu verständigen, den Unfall, Brand, Diebstahl, Wild- oder sonstigen Schaden sofort die nächste Polizeistelle zu melden und aufnehmen zu lassen. Dies gilt auch bei selbstverschuldeten Unfällen ohne Mitwirkung Dritter. Eine Bestätigung ist vorzulegen, wenn die Polizei die Unfallaufnahme abgelehnt hat. Gegnerische Ansprüche dürfen nicht anerkannt werden. Der Unfallbericht muss insbesondere Namen und Anschrift der beteiligten Personen und etwaiger Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge enthalten. 

Fahrten in Ausland 
Wenn nicht anderes vereinbart wurde, sind Fahrten mit dem KFZ - Anhänger ins Ausland in folgende Länder erlaubt: Belgien, Dänemark, Finnland, Österreich, Frankreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Großbritannien, Irland, Italien (begrenzt), Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen. Fahrten in oder durch osteuropäische Länder sind nicht gestattet. Bei Verstoß gegen die Bedingungen für Fahrten ins Ausland können sämtliche Versicherungen ihre Gültigkeit verlieren, wobei wir gleichzeitig das Mietverhältnis als mit sofortiger Wirkung gekündigt betrachten. Wir behalten uns das Recht vor, es von Polizei/Grenzschutz sicherstellen zu lassen. 

Gerichtstand

Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Hauptsitz der Vermieterin vereinbart. 
